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Bestandsschutz neu denken 

Kaum ein Thema beschäftigt Brandschutzpla- 

ner wie Juristen gleichermaßen intensiv wie 

die Bewertung des Bestandsschutzes. Dabei 
kommt es regelmäßig zu unbefriedigenden 

Beurteilungen. Dies ist i.d. R. dann der Fall, 

wenn eine Betrachtung primär aus rein juris- 

tischer — und weniger aus der ingenieurmäßi- 

gen - Sichtweise erfolgt. Aus juristischer Pers- 

pektive gleicht der Bestandsschutz viel zu 

häufig einem Ein-Aus-Schalter. Demnach ist 

Bestandsschutz entweder (vollumfänglich) 

vorhanden oder nicht. Eine ingenieurmäßige 

Bewertung muss diesbezüglich jedoch diffe- 
renzierter erfolgen. Es ist z. B. nicht nachvoll- 

ziehbar, warum einem Gebäude der gesamte 

Bestandsschutz abgesprochen werden sollte, 

nur weil eine einzelne brandsschutztechni- 

sche Anforderung (z. B. eine Nebenbestim- 

mung einer Baugenehmigung) nicht umge- 

setzt worden ist. Zielführend und angemes- 

sen ist es vielmehr, diese Anforderung im 

Nachhinein zu realisieren, anstatt das Kind 

mit dem Bade auszuschütten und eine voll- 

umfängliche Neubewertung nach heutigem 

Standard einzufordern. 

Betrachtet man ungenehmigte Nutzungsän- 

derungen, so kommt man zu einem ähnli- 

chen Ergebnis. Häufig ist die vorliegende 

(nicht genehmigte) Nutzung bereits zum 

Zeitpunkt der Errichtung eines Gebäudes zu- 
lässig gewesen und wäre somit zumindest 

materiell legal. Allein die Tatsache, dass die 

Änderung der Nutzung nachträglich vorge- 
nommen wurde und die Beantragung einer 

Nutzungsänderung versäumt worden ist, 

führt nicht zwangsläufig zu gefährlichen Ge- 

bäuden. Die Legalisierung derartiger 

Schwarzbauten stellt die Beteiligten jedoch 

vor enorme Herausforderungen. Sie ist häu- 

fig sogar gänzlich unmöglich, wenn nun- 

mehr eine Beurteilung auf der Grundlage 

der aktuellen Vorschriften erfolgt. Zielfüh- 

rend und sachgerecht ist es hingegen, der- 
artige Nutzungsänderungen auf der Basis 

der bauordnungsrechtlichen Bestimmungen 

zum Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes 
zu bewerten, soweit sich aus der Nutzungs- 

änderung keine Gefahrenerhöhung ergibt. 

Betrachtet man bestehende Gebäude inten- 

siver, so ist festzustellen, dass wohl kaum 

ein Gebäude zu finden ist, das vollumfäng- 

lich als bestandsgeschützt betrachtet wer- 

den kann. 
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Bei nahezu allen Gebäuden sind brand- 

schutztechnische Defizite vorzufinden. Es ist 

lediglich die Frage, mit welcher Intensität 

danach gesucht wird. Häufig bestehen diese 

Defizite bereits seit der Errichtung des Ge- 

bäudes. Nicht selten sind sie jedoch durch 
Umbauten oder sonstige Änderungen ent- 

standen, die bereits Jahrzehnte zurücklie- 

gen. Ebenso haben sich in vielen Bestands- 
gebäuden kleinere oder größere Änderun- 
gen bei der Nutzung ergeben. Derartige Än- 

derungen bleiben i.d.R. unentdeckt und 

führen selbst im Fall eines Brandereignisses 

i.d.R. zu keinen Problemen, soweit die 

grundsätzlichen Brandschutzanforderungen 

zum Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes 
beachtet wurden. 

Paradoxerweise geraten derartige Gebäude 

häufig erst in den Fokus der Bauaufsichtsbe- 

hörde, nachdem der Eigentümer selbst 

einen Änderungsantrag gestellt hat. Diesbe- 

züglich gibt es unzählige Fallgestaltungen, 

und regelmäßig ergeben sich Situationen, 

bei denen Eigentümer ohne eigenes schuld- 
haftes Handeln vor einem Scherbenhaufen 

stehen, weil irgendein Voreigentümer vor 

geraumer Zeit Änderungen am Gebäude 
vorgenommen hat. 

Wie könnte aber eine ingenieurmäßige Be- 

urteilung des Bestandsschutzes aussehen, 
bei der eine schutzzielgerechte Bewertung 

erfolgt, ohne aber die zu belohnen, die vor- 

sätzlich oder maßlos unzulässige Änderun- 
gen an einem Gebäude vorgenommen ha- 

ben? Zunächst muss der Bestandsschutz im 

Sinne einer isolierten Betrachtungsweise 

differenziert bewertet werden. Wurden ein- 

zelne bauordnungsrechtliche Anforderungen 

missachtet, darf nicht dem gesamten Ge- 

bäude der Bestandsschutz abgesprochen 

werden. Er ist in diesem Fall lediglich für 

diese isolierten Anforderungen nicht gege- 

ben. Somit sind auch nur diese isolierten 

Anforderungen nachträglich umzusetzen 

oder einer nachträglichen Genehmigung zu- 

zuführen. Für das restliche Gebäude gilt bei 

einer derartigen isolierten Betrachtungswei- 

se der Bestandsschutz unverändert fort. 

Eine ähnliche Betrachtung kann sich bei un- 

genehmigten Änderungen der Nutzung er- 

geben. 
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Nahezu alle Gebäude werden im Lauf ihrer Nutzung 
baulichen oder nutzungsbezogenen Änderungen 

unterzogen. 

Dann lässt sich im Rahmen einer isolierten Be- 

trachtung eine Bewertung in der Hinsicht vor- 

nehmen, ob sich aus der veränderten Nutzung 

erhöhte brandschutztechnische Anforderun- 

gen ergeben. Sind z. B. lediglich andere bau- 
ordnungsrechtliche Belange betroffen (z. B. 

der Stellplatznachweis oder die Standsicher- 

heit), kann auch bei Nutzungsänderungen der 

Bestandsschutz im Hinblick auf den Brand- 
schutz weiterhin gelten. So werden die Eigen- 

tümer eines Gebäudes vor unverhältnismäßi- 

gen Nachforderungen geschützt. 

Eines ist unstrittig: Ein Entfall des Bestands- 

schutzes für das gesamte Gebäude bei einzel- 

nen Abweichungen von der genehmigten Situ- 

ation ist keinesfalls sachgerecht. Für die be- 

troffenen Eigentümer gäbe es häufig keine Al- 

ternative, als den illegalen Zustand hinzuneh- 

men. Eine nachträgliche Legalisierung über- 

steigt unter diesen Voraussetzungen gogf. de- 

ren wirtschaftliche Möglichkeiten. Teilweise ist 

eine nachträgliche Genehmigung bei Anwen- 

dung der aktuellen bauordnungsrechtlichen 

Anforderungen sogar gänzlich unmöglich. 
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